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Präambel Qualitätsmodell Schulassistenz 

 

Alle Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch auf diskriminierungs-
freie Teilhabe und Teilnahme an allen Bildungsprozessen. Artikel 24 in Ver-
bindung mit den Artikeln 2 und 5 der Behindertenrechtskonvention der Ver-
einten Nationen (UN-BRK) werden die Staaten, die die Konvention ratifiziert 
haben, also auch die Bundesrepublik Deutschland, verpflichtet, ein hochwer-
tiges inklusives Schulsystem zu entwickeln. Verbunden damit ist das Verbot 
jedweder Diskriminierung aufgrund von Behinderung (vgl. Artikel 5 BRK). 
Dafür sind „angemessene Vorkehrungen“ zu treffen (vgl. Artikel 2 BRK). 
 
„Angemessene Vorkehrungen“ im Bildungssyst em bedeuten, dass durch 
notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen gewährleistet 
wird, dass Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bil-
dungssystems die notwendige Unterstützung zur barrierefreien, gleichbe-
rechtigten und diskriminierungsfreien Teilhabe an Bildung erhalten. Dies gilt 
in besonderem Maße für alle Schüler*innen mit einem hohen bzw. sehr spe-
zifischen Unterstützungsbedarf. 
 
Für den personellen Bereich ist dabei eine Ausstattung zu gewährleisten, die 
diesen vielfältigen Unterstützungsbedarf bedarfsgerecht abdeckt. Dies kann 
nur durch multiprofessionelle Teams gewährleistet werden. Sie gehören so-
mit zu den prägenden Merkmalen einer inklusiven Schule. 
 

 Grundlagen des 
Anspruchs 

Nach Bundesrecht (SGB VIII und XII) ist Schulbegleitung bzw. Integrations-
assistenz in der Schule Teil der Eingliederungshilfe mit individuellem Rechts-
anspruch. In Berlin findet bisher ein System Anwendung, bei dem dieser Teil 
der Eingliederungshilfe durch eine schulstrukturelle Maßnahme ersetzt wird, 
die von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie organisiert 
und finanziert wird. Die in diesem Zusammenhang zur Anwendung kommen-
den Verfahren werden durch die Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 7/2011 
geregelt. Der Einsatz der Schulhelfer*innen erfolgt vorrangig gruppenbezo-
gen unter Berücksichtigung der sonstigen personellen Ausstattung der jewei-
ligen Schule sowie der Lerngruppe. Er orientiert sich am Bedarf der ergän-
zenden Pflege und Hilfe der Betroffenen und ist personenbezogen durch die 
Schule zu beantragen. Dies erfolgt in Kooperation Berliner Schulen mit Trä-
gern der freien Jugendhilfe. 
 
Im März 2015 wurde die Rahmenvereinbarung zur Leistungserbringung und 
Finanzierung der ergänzenden Pflege und Hilfe von schulpflichtigen Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen an öffentlichen Schule und Ersatzschu-
len in Berlin (RV SchulPfleHi) zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, und den der LIGA 
der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Berlin angehörenden 
Spitzenverbänden unterzeichnet. Die Rahmenvereinbarung leistet einen 
wichtigen Beitrag zur inklusiven Schulentwicklung in Berlin. Sie ermöglicht 
den Schulen mit einem Träger der freien Jugendhilfe ihrer Wahl eine Koope-
ration im Zusammenhang mit Schulhilfemaßnahmen einzugehen. 
 
 

 Ausgangssituation 
Berlin (Ist) 

Um Schülerinnen und Schülern mit komplexen psychosozialen und seeli-
schen Beeinträchtigungen und/oder mit intensivem Unterstützungsbedarf 
aufgrund ihrer körperlichen und geistigen oder Sinnesbehinderungen unab-
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hängig von der gewählten Schulart die Teilhabe und Teilnahme an allen Bil-
dungsprozessen zu ermöglichen, bedarf es neben der sonderpädagogischen 
Unterstützung zusätzlicher pädagogischer Unterstützung im Sinne einer qua-
lifizierten Assistenz und medizinisch-pflegerischer Hilfen. Sie werden im Fol-
genden unter dem Begriff „Schulassistenz“ zusammengefasst. Schulassis-
tenz soll im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstützungssys-
temen zur Erreichung der pädagogischen Ziele im Sinne von § 4 SchulG von 
Berlin beitragen. Sie umfasst die systemische Assistenz und persönliche As-
sistenz zur Schulischen Teilhabe. Wenn an einer Schule die Zuweisung den 
Individualbedarf nicht deckt, erfolgt in jedem Fall die Bewilligung einer indivi-
duellen, bedarfsorientierten Assistenz für die einzelne Schülerin oder den 
einzelnen Schüler. 
 
Schulassistenz sollte so gestaltet sein, dass für die Schüler*innen Autonomie 
und Selbstwirksamkeit erfahren und gemeinsames Lernen befördert wird.  
Schulassistenz, pädagogische und sonderpädagogische Förderung sind 
stets komplementäre und nicht konkurrierende Leistungen. Weder darf die 
Umsetzung eines Rechtsanspruchs auf sonderpädagogische Förderung zum 
Wegfall von Schulassistenz führen, noch darf die Gewährung von Schulas-
sistenz als Ersatz für sozial- und sonderpädagogische Förderung verstanden 
werden. Das bedeutet auch die Begleitung der Schüler*innen im schulischen 
Alltag im Kontext Lernen, Verhalten, Kommunikation, medizinischer und pfle-
gerischer Versorgung und/oder besonderer und individueller Unterstützung 
bei der Verrichtung unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Tätigkeiten so-
wie der Alltagsbewältigung. Schulassistenz im Sinne von medizinisch-
pflegerischer Hilfe und Kommunikationsassistenz (für die sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung, Körperlich-motorische 
Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation, Autismus) beschränkt sich 
nicht nur auf die Unterstützung der Schüler*innen während des Unterrichts, 
sondern umfasst den ganzen Tag in der Schule. Damit ist auch die ergän-
zende Förderung und Betreuung in der Ganztagsschule sowie das Lernen an 
außerschulischen Lernorten eingeschlossen. 
 
Schulassistenz ist an allen allgemein bildenden Schulen, den beruflichen 
Schulen sowie in Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten, 
falls es individuell erforderlich ist und keine Pädagogischen Unterrichtshilfen 
und/oder Betreuer*innen bedarfsgerecht zur Verfügung stehen, zu gewähr-
leisten. 
 
Die Aufgaben der Schulassistenzen sind in das pädagogische Gesamtkon-
zept sowie in das Förderkonzept der jeweiligen Schule einzubetten. Sie be-
rücksichtigen dabei die individuellen Bedarfe der Schüler*innen. 
 

(Soll): Bedingungen 
zur Teilhabe und 
Teilnahme an Bil-
dungsprozessen 
 

Den Empfehlungen des Beirates „Inklusive Schule in Berlin“ vom Februar 
2013 folgend, wurde eine Facharbeitsgruppe „Schulhilfe/-assistenz“ einge-
richtet. Die Facharbeitsgruppe erhielt von der Projektgruppe Inklusion den 
Auftrag, Empfehlungen zur Unterstützung von Schüler*innen mit Behinde-
rungen bzw. besonderen Unterstützungsbedarfen zu erarbeiten.  
Die Facharbeitsgruppe „Schulhilfe/-Schulassistenz“, bestehend aus 
Eltern und Lehrkräften, Vertreter*innen der Behindertenverbände, der Träger 
der freien Jugendhilfe, der regionalen Schulaufsicht, der Schulpsychologi-
schen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren 
(SIBUZ) sowie Vertreter*innen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie, hat Qualitätskriterien als Grundlage für die Schulassistenz in Berlin 
entwickelt. Das vorliegende Qualitätsmodell ist das Ergebnis eines Verstän-
digungsprozesses über die anzustrebenden Ziele bei der Umsetzung schuli-
scher Unterstützung für Schüler*innen mit Behinderungen bzw. besonderen 

 Auftrag und Vorge-
hen der Fachar-
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Unterstützungsbedarfen in einer inklusiven Schule in Berlin. 
 
Beginnend mit der Bestandsaufnahme rechtlicher Grundlagen, Beispielen der 
Umsetzung von Schulbegleitung in anderen Bundesländern und der Reflexi-
on der Ausgangslage in Berlin unter Einbeziehung betroffener Eltern, Schul-
helfer*innen und Lehrkräften wurden einzelne Unterstützungsbedarfe identifi-
ziert und Maßgaben für die Umsetzung benannt. Die Ergebnisse aus dem 
Workshop „Schulassistenz“ auf dem 4. Fachforum Inklusion in Berlin am 
03.06.2015 fanden ebenso Beachtung wie die Expertisen der eingeladenen 
Vertreter*innen aus Oldenburg und Dortmund zur Umsetzung der Schulbe-
gleitung in ihren Städten. 
 
Die Facharbeitsgruppe erarbeitete anhand eines Qualitätsmodells Kriterien 
für eine gelingende Schulassistenz. Dabei standen die Einordnung von Schu-
lassistenz im Kontext inklusiver Schulentwicklung und die gemeinsame Ver-
antwortung von Schule und Jugendhilfe bei der Planung und Umsetzung von 
Schulassistenz im Vordergrund. Die Umsetzung des Qualitätsmodells setzt 
das gemeinsame Verständnis des Schul- und des Jugendbereichs der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur Teilhabesicherung und 
Verfahrenssicherheit voraus. Für die Antragsgenehmigung von Schulassis-
tenz müssen verlässliche Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden. 
Grundsätzlich muss es im gesamten Verfahren, an dem Eltern/Erziehungs-
bzw. Sorgeberechtigte beteiligt werden, mehr Transparenz sowie Rechtssi-
cherheit geben. 
 
Während das vorliegende Modell der Schulassistenz den bedarfsgerechten 
Bildungs- und Teilhabeanspruch von Schüler*innen mit Behinderung sicher-
stellen soll, ist ein Präventionsansatz das weitergehende und von der Fach-
arbeitsgruppe favorisierte Modell: 
 
Die Schüler*innen und damit die Schulen benötigen Rahmenbedingungen für 
dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse von Schulassistenzen zur verlässli-
chen, bedarfsgerechten und professionellen Unterstützung für Schüler*innen 
von Teilhabeleistungen für ihren inklusiven Bildungsauftrag. Schulassistenz 
wäre dann unabhängig vom Beschäftigungsträger als Profession fest in die 
Teamstruktur, die am jeweiligen Schulstandort besteht, eingebunden. 
 
Die erarbeiteten Qualitätsstandards basieren auf verschiedenen Ebenen. 

1. Orientierungsqualität: 
Zu welchem übergeordneten Ziel soll die Schulassistenz beitragen? 

2. Ergebnisqualität: 
Was wird bei den Beteiligten (SuS, Lehrkräfte, Eltern, päd. Mitarbei-
ter*innen, Schulassistent*innen) konkret erreicht? 

3. Prozessqualität: 
Wie wird es umgesetzt? 

4. Strukturqualität: 
Welche Ressourcen werden eingesetzt? 

 

Zusammen konkretisieren die Qualitätskriterien die Rahmenbedingungen für 
die Umsetzung der Schulassistenz in Berlin. 

 
 

 Zentrale Empfeh-
lungen / 
Grundverständnis 
der Facharbeits-
gruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualitätsmodell 

Die Unterstützung von Schüler*innen zur diskriminierungsfreien Teilhabe und 
Teilnahme an allen Bildungsprozessen durch Schulassistenz erfordert die 
Überarbeitung der jetzt gültigen Verwaltungsvorschrift Schule Nr.7/2011 auf 
Grundlage der von der Facharbeitsgruppe „Schulhilfe/-assistenz“ erarbeiteten 

 Implikationen des 
Modells – weiteres 
Verfahren 
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Qualitätsstandards sowie ggf. weiterer Rechtsvorschriften.  
Es erscheint geboten, den Prozess der Weiterentwicklung von Rechts- und 
Verfahrensvorschriften durch Mitglieder*innen der FAG „Schulassistenz“ und 
der früheren FAGen für die sonderpädagogischen Förderschwerpunkte Geis-
tige Entwicklung, Körperlich-motorische Entwicklung, Sehen, Hören und 
Kommunikation sowie Autismus bezüglich der Konkretisierung der prakti-
schen Umsetzbarkeit begleiten zu lassen. Hierzu gehört insbesondere die 
Tätigkeitsbeschreibung in Abgrenzung zu Erzieher*innen, Facherzie-
her*innen für Integration, Pädagogischen Unterrichtshilfen, Betreuer*innen 
und auch Lehrkräften. 
 
 
Mitglieder der Facharbeitsgruppe wünschen sich für Erziehungsberechtigte 
die Möglichkeit, gegen eine Entscheidung über den grundsätzlichen Bedarf 
von Schulassistenz und die Zahl der gewährten Stunden für Schulassistenz 
rechtliche Schritte einleiten zu können. Dies würde auch eine entsprechende 
Erstellung eines Bescheides, die es derzeit nicht gibt, erfordern. 

 Weitere Überle-
gungen einzelner 
Mitglieder der FAG 

 

 

27.12.2016 Senatsverwaltung für Bildung 

FACH AG Schulhilfe/Schulassistenz 
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dabei war es für die systemischen Vertreter*innen selbstverständlich, dass die Ressourcen auch für antragsberechtigte SuS eingesetzt werden - die Selbst- und Interessensvertreter*innen wiesen jedoch auf das Gegenteil hin

xXx
Hervorheben
"bedarfsgerecht" steht eine Spalte zuvor - muss immer angeführt werden! Sonst entspricht es nicht den Vorgaben für "Teilhabe"

xXx
Hervorheben
den dort angesiedelten SiBUZ !

xXx
Hervorheben
für die anspruchsberechtigten Schüler*innen deckt, nicht sonstige Lücken in Schule stopft

xXx
Hervorheben
Leeres Versprechen seit vielen Jahren
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xXx
Notiz
Es wurde als selbstverständlich mündlich angesehen, dass die individuellen Bedarfe in einer separaten Stellungnahme beschrieben werden können - in der Praxis wird dies jedoch unterbunden - wie Berichte belegen und was eine Bedarfsermittlung im Sinne und nach Vorgaben einer Teilhabeplanung widerspricht

xXx
Hervorheben
bedarfsgerechtem

xXx
Hervorheben
Basierend auf dem damaligen Referentenentwurf zum BTHG ist hier eine gemeinsame Planung und gerechtes/praxistaugliches Verfahren zw der Eingliederungshilfe im Jugendamt und dem schulischen Zuständigen gemeint um auch den Anforderungen von Teilhabeplanung zu entsprechen und eine tatsächliche Bedarfsermittlung umzusetzen. Es geht NICHT um Kooperation Jugendhilfe / Schule hinsichtlich der Leistungserbringer wie nun 2021 plötzlich im Umsetzungsvorschlag beschrieben wird!

xXx
Hervorheben
Entsprach schon damals dem kommenden BTHG (eingebracht durch die Selbstvertreter*innen!) , dem heutigen Teilhabeplanverfahren nach dem SGB IX mit Umsetzung im Teilhabefachdienst Jugend unter Hinzuziehung von Schule und Unterstützersystem.Im Umsetzungsentwurf 2021 nun gänzlich unbedacht.
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xXx
Hervorheben
im kindbezogenem Förderplan war gefordert und sahen dies als selbstverständlich an - den Schulen ist das bis heute nicht genehm.

xXx
Hervorheben
dabei werden von den zugemessenen Stunden/ der Arbeit am Kind nichts abgezogen, es gibt zusätzliche Kontingente für Fortbildung

xXx
Hervorheben
dabei werden von den zugemessenen Stunden/ der Arbeit am Kind nichts abgezogen, es gibt zusätzliche Kontingente hierfür



 
O

ri
e

n
ti

e
ru

n
g

sq
u

a
li

tä
t 

E
rg

e
b

n
is

q
u

a
li

tä
t 

P
ro

ze
ss

q
u

a
li

tä
t 

S
tr

u
k

tu
rq

u
a

li
tä

t 

 

4
 

 

 D
ie

 S
ch

u
la

ss
is

te
n

t*
in

n
e

n
 w

e
rd

e
n

 

in
 d

e
r 

G
e

sa
m

tk
o

n
fe

re
n

z 

vo
rg

e
st

e
llt

. D
ie

 S
ch

u
la

ss
is

te
n

z 

n
im

m
t 

al
s 

b
e

ra
te

n
d

e
s 

M
it

gl
ie

d
 a

n
 

d
e

r 
G

e
sa

m
tk

o
n

fe
re

n
z 

so
w

ie
 n

ac
h

 

B
e

d
ar

f 
an

 w
e

it
e

re
n

 S
it

zu
n

ge
n

 t
e

il.
 

 E
s 

fi
n

d
e

n
 v

e
ra

b
re

d
e

te
, 

re
ge

lm
äß

ig
e

 u
n

d
 v

e
ra

n
ke

rt
e

 
ge

m
e

in
sa

m
e

 B
e

sp
re

ch
u

n
ge

n
 d

e
r 

K
la

ss
e

n
te

am
s 

u
n

te
r 

B
e

te
ili

gu
n

g 

d
e

r 
Sc

h
u

la
ss

is
te

n
z 

st
at

t.
 

 

B
e

te
il

ig
u

n
g

 
1

. D
as

 V
e

rf
ah

re
n

 is
t 

tr
an

sp
ar

e
n

t 

u
n

d
 g

ib
t 

O
ri

e
n

ti
e

ru
n

g.
 

2
. S

ch
ü

le
r*

in
n

e
n

, 

E
rz

ie
h

u
n

gs
b

e
re

ch
ti

gt
e

, 

Ju
ge

n
d

äm
te

r 
u

n
d

 S
ch

u
le

n
  s

in
d

 

P
ar

tn
e

r 
in

 e
in

e
m

 g
e

m
e

in
sa

m
e

n
 

B
ild

u
n

gs
- 

u
n

d
 

E
rz

ie
h

u
n

gs
p

ro
ze

ss
. 

3
. D

ie
 B

e
te

ili
gu

n
g 

fü
h

rt
 z

u
 

E
ff

iz
ie

n
z 

u
n

d
 h

o
h

e
r 

Zu
fr

ie
d

e
n

h
e

it
 b

e
i a

lle
n

 

B
e

te
ili

gt
e

n
. 

1
. D

ie
 E

rz
ie

h
u

n
gs

b
e

re
ch

ti
gt

e
n

 

si
n

d
 in

 a
lle

 P
la

n
u

n
gs

- 
u

n
d

 

St
e

u
e

ru
n

gs
p

ro
ze

ss
e

 e
in

b
e

zo
ge

n
. 

2
. S

ch
ü

le
r*

in
n

e
n

 s
in

d
 g

e
m

äß
 

ih
re

m
 E

n
tw

ic
kl

u
n

gs
st

an
d

 in
 d

ie
 

P
la

n
u

n
gs

- 
u

n
d

 

St
e

u
e

ru
n

gs
p

ro
ze

ss
e

 e
in

b
e

zo
ge

n
. 

Im
 R

ah
m

e
n

 d
e

s 
A

u
fn

ah
m

e
-

ge
sp

rä
ch

e
s 

fi
n

d
e

t 
e

in
e

 V
o

r-

st
e

llu
n

g 
d

e
s 

K
in

d
e

s 
d

u
rc

h
 d

ie
 

E
rz

ie
h

u
n

gs
b

e
re

ch
ti

gt
e

n
 s

o
w

ie
 e

in
e

 

E
rl

äu
te

ru
n

g 
d

e
s 

V
e

rf
ah

re
n

s 
zu

r 

A
n

tr
ag

st
e

llu
n

g 
d

u
rc

h
 d

ie
 S

ch
u

le
 

st
at

t.
 

 D
ie

 E
xp

e
rt

is
e

 d
e

r 

E
rz

ie
h

u
n

gs
b

e
re

ch
ti

gt
e

n
 –

 u
n

d
 d

e
r 

K
in

d
e

r/
Ju

ge
n

d
lic

h
e

n
 g

e
m

äß
 ih

re
m

 

E
n

tw
ic

kl
u

n
gs

st
an

d
 -

  z
u

 ih
re

n
 

K
in

d
e

rn
/J

u
ge

n
d

lic
h

e
n

 w
ir

d
 im

 

R
ah

m
e

n
 d

e
s 

A
u

fn
ah

m
e

ge
sp

rä
ch

e
s 

e
in

ge
h

o
lt

 u
n

d
 d

o
ku

m
e

n
ti

e
rt

. 
 H

ie
rf

ü
r 

st
e

h
t 

e
in

 

G
e

sp
rä

ch
sl

e
it

fa
d

e
n

 z
u

r 
V

e
rf

ü
gu

n
g.

 
 Sc

h
u

le
 in

fo
rm

ie
rt

 a
u

f 
Ü

b
e

rg
an

gs
-

E
lt

e
rn

ab
e

n
d

e
n

 ü
b

e
r 

d
ie

 

 

xXx
Hervorheben
dabei werden von den zugemessenen Stunden/ der Arbeit am Kind nichts abgezogen, es gibt zusätzliche Kontingente hierfür

xXx
Notiz
es ist konsensorientiert - wie es Verfahren zur Teilhabeplanung nun einmal vorsehen 

SteloX
Hervorheben
Sie werden über die Zumessung für ihr Kind informiert (Transparenz!). Auch über Ansprechpartner*innen wenn ihnen Schwierigkeiten auffallen

xXx
Hervorheben
Es wurde ein Vorschlag was dokumentiert werden muss und allen Beteiligten als Grundlage dienen soll eingereicht ... und in Schublade gelegt
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Schreibmaschinentext
Als Grundlagenpapier der Fach AG dienten die parallel entstehenden "Empfehlungen des Deutschen Vereins: Von der Schulbegleitung zur Schulassistenz in einem inklusiven Schulsystem"[1].Aus dieser Grundlage heraus wurde Gäste in die FAG eingeladen. Hier war ein wesentliche Erkenntnis die Notwendigkeit, dem kommenden BTHG gerecht zu werden - z.B. in der Bedarfsermittlung, Einverständnis zum Poolen und die Erstellung von rechtssicheren Bescheiden. Diese Erkenntnisse flossen entgegen der Forderung der Interessenvertretungen nicht in das Berliner Qualitätsmodell ein.Auch im Umsetzungsvorschlag 2021 bleibt dieser größte Knackpunkt ungelöst - es bleiben freiwillige Leistungen für Berliner Schulhilfe druch die Senatsverwaltung Bildung, Teilhabeleistungen nach entsprechenden Verfahren gem. SGB IX bleiben davon unberührt. Somit auch die Zuständigkeitsstreitereien bestehen.[1] https://www.deutscher-verein.de/de/download.php?file=uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2016/dv-20-16-schulassistenz.pdf




